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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1977

Norm

EheG §60

ZPO §514 B

ZPO §520 A

Rechtssatz

Ein Rechtsschutzinteresse an der Abänderung eines Urteils ist nicht nur dann gegeben, wenn es 7nanzielle Folgen für

den Rechtsmittelwerber hat, sondern immer dann, wenn der Rechtsmittelwerber ein von der Rechtsschutzordnung

gebilligtes Prozeßziel anstrebt und dieses nicht zur Gänze erreicht (hier:

Abänderung einer Verschuldensaufteilung im Eheverfahren ohne Einfluß auf die Unterhaltspflicht).

Entscheidungstexte

7 Ob 629/77

Entscheidungstext OGH 01.09.1977 7 Ob 629/77

7 Ob 23/89

Entscheidungstext OGH 06.07.1989 7 Ob 23/89

Auch; Beisatz: Hier: Das Klagebegehren wurde in den Entscheidungsgründen des Zwischenurteils nur aus einem

von mehreren geltend gemachten Rechtsgründen für berechtigt erachtet. (T1) Veröff: VersRdSch 1990,95
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